
Kinder sollen nur dann in ein Krankenhaus 
aufgenommen werden, wenn die notwendige 
Versorgung nicht ebenso gut zu Hause oder als 
Tagespatient erbracht werden kann.

Artikel 1

(1)	� Kinder sollen zusammen mit anderen  
Kindern, die dieselben Entwicklungs-
bedürfnisse haben, betreut werden und 
dürfen nicht auf Erwachsenenstationen 
aufgenommen werden.

(2)	� Es sollte keine Altersbeschränkungen für 
Besucher von Kindern im Krankenhaus 
geben.
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Kinder sollen umfassende Möglichkeiten 
zum Spielen, zur Erholung und zur Bildung 
haben, die ihrem Alter und Zustand 
entsprechen, in einer Umgebung, die 
so gestaltet, eingerichtet, personell 
ausgestattet und ausgerüstet ist, dass sie 
ihren Bedürfnissen gerecht wird.
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Kinder sollen von Personal betreut werden, 
das durch seine Ausbildung und Fähigkeiten 
in der Lage ist, auf die körperlichen, 
emotionalen und entwicklungsbedingten 
Bedürfnisse der Kinder und Familien 
einzugehen.
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Die Kontinuität der Betreuung soll durch 
das Team, das sich um die Kinder kümmert, 
gewährleistet sein.
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Kinder sollen mit Takt und Verständnis 
behandelt werden, und ihre Privatsphäre 
muss jederzeit respektiert werden.
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Kinder im Krankenhaus haben das Recht, dass 
ihre Eltern oder eine elterliche Bezugsperson 
jederzeit bei ihnen sein können.

Artikel 2

(1)	� Allen Eltern sollte eine Unterkunft 
angeboten werden, und sie sollten 
unterstützt und ermutigt werden zu bleiben.

(2)	� Eltern sollten keine zusätzlichen Kosten 
tragen oder Einkommensverluste erleiden 
müssen.

(3)	 �Um an der Pflege ihres Kindes 
teilzunehmen, sollten Eltern über die 
Abläufe auf der Station informiert und ihre 
aktive Beteiligung gefördert werden.

Artikel 3

(1)	� Kinder und Eltern haben das Recht, 
in einer ihrem Alter und Verständnis 
entsprechenden Weise informiert zu 
werden.

(2)	 �Maßnahmen sollten ergriffen werden, um 
körperlichen und emotionalen Stress zu 
lindern.

Artikel 4

(1)	� Kinder und Eltern haben das Recht, 
informiert an allen Entscheidungen, die 
ihre Gesundheitsversorgung betreffen, 
mitzuwirken.

(2)	� Jedes Kind muss vor unnötigen 
medizinischen Behandlungen und 
Untersuchungen geschützt werden.

Artikel 5

EACH-Charta
Kinder haben ebenfalls ein grundlegendes Recht auf die bestmögliche 
Gesundheitsversorgung
Die in der Charta genannten Rechte gelten für alle kranken Kinder, unabhängig von ihrer 
Krankheit, ihrem Alter oder ihrer Behinderung, ihrer Herkunft oder ihrem sozialen oder 
kulturellen Hintergrund oder einem möglichen Grund für die Behandlung, den Formen oder 
Orten der Behandlung, sei es als stationäre oder ambulante Patienten.

Die EACH-Charta erkennt die Rechte des Kindes an und 
unterstützt sie, wie in der UN-Kinderrechtskonvention 

(UNCRC) festgelegt.

Siehe für Übersetzungen der Charta: each-for-sick-children.org/translations-each-charter/

Lesen und laden Sie die Charta mit Anmerkungen herunter: www.each-charter.com


